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ENTSCHEIDUNG 
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Beschwerdefhrer: 	Siemens Aktiengesellschaft, 
(Einsprechender) 	Berlin und München 
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Vertreter: 

Beschverdegegner: 	Robert Bosch GmbH 
(Patentinhaber) 	Postfach 50 

D-7000 Stuttgart 1 

Vertreter: 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
Europaischen Patentamts vom 11. Oktober 1989, zur 
Post gegeben am 26. Oktober 1989, mit der der 
Einspruch gegen das europAische Patent 
Nr. 101 850 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU 
zuruckgeviesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: H. Seidenschwarz 
Mitglieder: N. Hatherly 

J. -P. Seitz 
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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der 

Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts un 
ArischluB an die mündliche Verhandlung vom 

11. Oktober 1989, mit der der Einspruch gegen das 

europãische Patent Nr. 101 850 zurückgewiesen wurde. 

Die Entscheidung wurde am 26. Oktober 1989 durch 

Einschreiben mit Rückschein an die Einsprechende 

abgesandt. Mit Schreiben vom 27. Oktober 1989 hat die 

Einsprechende bestàtigt, daB sie die Entscheidung erhalten 

hat. 

Mit Schreiben vom 22. Dezeniber 1989 legte die 

Einsprechende unter Entrichtung der Beschwerdegebühr 
Beschwerde ein. -  

Das Beschwerdeschreiben enthãlt keinerlei Ausführungen, 

die als Beschwerdebegrundung gewertet werden kónnten. 

Innerhaib der Frist von vier Monaten nach Zustellung der 

Entscheidung hat die Einsprechende keine Beschwerde-

begründung nach Artikel 108 EPU eingereicht. 

Mit Schreiben vom 2. November 1990 hat die Geschãftsstelle 

der Beschwerdekanuner die Einsprechende auf das Fehien der 

Beschwerdebegründung und auf die voraussichtliche 

Verwerfung der Beschwerde aufmerksam gemacht. 

Die Einsprechende hat weder das Schreiben der Geschãfts-

stelle beantwortet, noch die Wiedereinsetzung in den 

vorigen Stand beantragt. 
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Entscheidungsgründe 

Da eine Beschwerdebegründung nicht eingegangen ist, muB 

die Beschwerde gemãB Artikel 108 in Verbindung mit 

Regel 78 (3) EPU als unzulãssig verworfen werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird als unzulãssig verworfen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 	 H. Seidenschwarz 

00326 

401- zq. 
I. / •, 


